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^elnmeßonvariit sur Bcftituiuuo
ties Staaiieitsgriities non Sdiniltnioreu.

(Sonefponbenj.)

®ie 33erfeinerung unb Qntengoterung beS heutigen
HolpereblungSbetrlebeS bringt immer neue ©rffnbungen
non Apparaturen mit ftdj, bie präjife, automatise unb
bafyer objeltioe geggeüungen ermöglichen foflen, nic^t
zulegt p bem Speele, um ©trettanläge, mte fte in ber
HolzhanbelSpraçiS — letber! — immer nod) mehr als
in anberen ©rangen oorpfommen pflegen, non norm
heretn auSpSalten. @o bût ber belannte gadfjmann
auf bem @ebtete beS HolzhanbelS unb ber $oljlnbuftrie,
Ingenieur 3- 3R archet, «ßrofegor an ber Hodfjfcbule
für 33obenlultur in SBßien, etnen „Stauhettsmeffer" für
©dhnittroare ïonftrutert, welcher bie Unebenheiten ber
©djntttfläd&e (in etner beftimmten linearen Srftrecïung)
unter panjigfatber 3Setgrögerung (33erjetrung) mittels
®iagrammeS, bep. ©elbftfdbreibeapparateS ooflßänbig
Zuoerläfßg »ibergibt, fo bag aus btefem „Autogramm"
burdh einfädle 3irfelabgreifung unb SRedhnung aueb bie

oerSiebenen SRaubigteitSftärlen bei oerfdhtebener 8ufdhle=
bung (33orfdhub), oerfdhtebener 3ahnform, oetftbiebener
SRaterialgfite unb oerfebtebener ^olprt in 93erbältnl§>
zahlen (SRaubeitSïoeffijtenten) auSgebrßcft »erben lönnen.
®er Apparat lontrofltert alfo, lurz gefagt, automatifcb
bie @fite beS Schnittes.

©eine Songrultion* iß ebenfo gnnreidfj »ie einfach :

Auf einem 1 m langen ©eleife mit U förmigen ©ebtenen
unb 65 mm Spurweite glettet etn SCBagen, ber am einen
©nbe einen febetnben gahrßift trägt, beffen unteres,
ftumpfeS ©nbe bur«b bte gebet auf bie p prüfenbe
©cbnittfläcbe niebergebrüdt »irb. ®ie beim überfahren
letzterer entftebenben Auf» unb Abberoegungen beS ©tifteS
»erben mittels eines ®oppelbebelS auf etnen an letzterem
enbigenben ©ebieber übertragen, ber fie in 20facber 33er»

grögerung auf etn ftarfeS äRißimeterpapter abzeichnet,
meines auf einer, neben bem ©eleife ftebenben, 7 cm
boben SReßtngtafel aufgefpannt ift.

©oll j. 33. ein 33rett auf fetnen StauheltSgrab pedis
nacbfolgenber ^obelung unterfu^t »erben, fo »irb ber
Apparat an beffen raubefter ©teile parallel pr SängS-
atbfe aufgefegt unb gegen bte ©dhnlttridhtung linear ge-
führt (gefahren). 3m ®iagramm beS ®dE)teberS »erben
ßdfj teils Srböbungen, teils 3Sertiefungen ergeben, beren
33erbinbung mitetnanber in unmittelbarer Aufetnanber»
folge burdb gerabe Slnien bie SRaubeit ber unterfuebten
©teile in ber ermähnten SSergrögerung augenfällig unb
einroanbfrel »ieberfptegelt. (3Son ber 8uoetIäffiglett ber
Sßtebergabe îann man geh bureb »ieberbolteS Ab»
fahren ber gleichen State überzeugen).

©dhnetbet man nun baS ®tagramnt bureb eine ber 93rett=
Oberfläche entfpredjjenbe gerabe SRitteHinte ber Sänge nach
in pet Seile, fo erhält man bureb Abbition ber oerti»
falen, über unb unter betfelben beftabltdfjen AuSfebtagS»
loten (j. 33. mittels AbbitionSjirlelS) eine ©umme, »eiche
bureb bte Anzahl ber AuSfdhläge bioibiert unb unter
33erüdg«btigung beS 33etzertungSmagßabeS in «Prozenten
ber abgefahrenen Sängenftrecle (5. 33.100 mm) bte mitt«
lere 33rettraubeit ergibt.

®er SRaubettSloeffijient ift je na«b bem 33orf«bub oer»
Steben unb fteigert fleh mit Sunabme beSfelben. 3ßiU
ber Säufer bte 3Bare non einer beftimmten ©«bönheit,
bep. ®iätte beS ©ebnitteS, fo lann mit bem StaubettS>
meffer für beftimmte ^oljqualität unb 3ahnform ber
33orfcbub unb bie Saufzeit ber SSlätter beftimmt »erben,
»eiche no«b eine zuläßige «Rauheit ergeben; eS ift ohne
»eitereS llar, bag auf bitfe SEBeife manche ©trettigteiten
bei ber Übernahme oermieben werben lönnen.

®urcb Anmenbung btefeS SRauhettSmefferS lägt (ich

aber auch bte gfinftigfte 3ahnfarm unb jenes Sägeblatt
ermitteln, welches bte ©ebnetbefäbigleit am beften unb

löngften beibehält. @t geigt auch baS fogenannte „33er»

laufen" ber 33lätter an, ba ß«b in folgern gafle bie

Höhenlage beS ®iagrammeS ftellenroeife änbert.
3ng. 3. «ß—p.

ücticr bie §ttftpflid)t it$ Sienftberrti.
3Benn etn AngefteHter tn Ausübung fetner btenftlieben

Obliegenheiten etnem ®ritten einen ©dhaben zufügt, fo

haftet betanntlicb für biefen Schaben grunbfäblleb ber

®ienßherr. ®er ®ienßherr lann fleh allerbtngS unter

gewiffen 33eblngungen oon ber Haftpflicht befreien, ffite

Siegelung finbet ßc| in Art. 55 beS ©<b»etzetifcbeu
ItgationenrecbteS, welcher folgenben SBortlaut hat:

„®er ©efcbäftSherr haftet für ben ©dhaben, ben feine

Angefteilten ober Arbeiter tn Ausübung ihrer btenftlieben
ober gefcbäftlicben 33erricbtungen oerurfadfjt haben, »enn
er nidht nacbœelft, baß er afle nach ben Umftänben ge<

botene Sorgfalt angemenbet habe, um etnen ©«haben

btefer Art zu oerhüten, ober baß ber ©dhaben auch bei

Anroenbung btefer ©orgfalt eingetreten wäre.
®er ®ef«bäftsherr lann auf ®enjenigen, ber ben

©«haben gegiftet hat» infomeit iRüctgriff nehmen, als

biefer felbft fdjjabenetfabpflicbiig (41 ff, 97ff) iß."
®emna«b lann ßdj ber ®ef«bäftSherr oon ber Haft'

Pflicht befreien, »enn er nachweift, bafj er alle nach ben

Umftänben gebotene ©orgfalt angewenbet habe, um etnen

©dhaben zu oerhüten. ®le «ßrajiS hat blefe 33eftimmung
in einer, für ben ®ienftherrn fehr ftrengen SBetfe tnter»

prettert.
®eunacb mug ber ®tenftherr jeweilen nachweifen,

bag er fowohl in ber Auswahl beS Angefteßten forg-

fältig zu 30Betle gtng, »ie auch, bag er In ber Snftrub
tion über fetne «Pflichten ben Angefteßten tn »ettgehe«'
ber SBeife aufflärte.

3Gßenn einer bemnadh einen Safiroagendhauffeur an»

fteßt, fo mug er gdh oor ber Anfteßung über beffen

Oualiftlation genau unterrichten. ®er ®ienfthert mu|
ben 3Ranu aber auch über bie Art unb SBeife, wie er

fetne «Pflichten zu erfüßen habe, genau unterwetfen.
@in gaß ber «ßrajiS wirb bie ©a«be am beften iUu»

ftrteren. 33or einem tant. Dbergeridfjt fptelte geh cor

turzem folgenber gaß ab:
An etnem hetffen Slacgmittage hatte ber Saftmagen

«bauffeur etneS ©ägerelbegb^S etne guhr 33auholz nach

einem et»a 12 km oon ber ©ägerei jidh beftnbUdhe"

33auplab zu führen. 3m Saufe beS «Ra<bmittag8 fuht
ber ®hauffeur oom ©ägeplah ab. «Radhbem auf bem

SCBetlplab bie «ffiare abgelaben war, begab geh ber

©bauffeur z» einem, ogenbar etroaS zu auSgebehnten

3oteri. Um 5 Uhr nachmittags begûb er gdh wteber auf

bte Helmreife. ®abei ftanb er ogengdhtlicb etwas unter

Alfohölwirtung.
Auf ber Heimfahrt tarn er an einer ziemlich geile«

33öf«bung oorbei, bte an einer Suroe gelegen war unb

»ofel&ft gdh tn jenem SRoment einige Älnber aufhieb"'
Dgenbar hatte ber 2Rann bie Äuroe mit ber S3öf«hun0

nidht bemertt; oteßeidht roar er auch für einige ©etunbe«

eingentcJt, turz, ber ©haugeur fuhr mit bem febtreten

Sagwagen über bie Söfdhung. ®er SBagen ftürjte h'«'

unter unb gel mitten tn bte ß«b bort begnbenben Rinbet

htnein. ©in Äinb, etn 12jäbriger Knabe, »urbe foF'
getötet, ©tnem zehnjährigen SRäbdhen »urbe ein Ober'

fdhenlel zertrümmert. ®er ©hauffeur lam mit bem

©djrecïen baoon.
3lun gelangten bte ®ltern ber oerunfaßten RM**
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StiiMmarat zm Vestimnmii
des RmheitsMes «»» SWtwmu.

(Korrespondenz.)

Die Verfeinerung und Intensivierung des heutigen
Holzveredlungsbetrtebes bringt immer neue Erfindungen
von Apparaturen mit sich, die präzise, automatische und
daher objektive Feststellungen ermöglichen sollen, nicht
zuletzt zu dem Zwecke, um Streitanläfse, wie sie in der
Holzhandelspraxis — leider! — immer noch mehr als
in anderen Branchen vorzukommen pflegen, von vorn-
herein auszuschalten. So hat der bekannte Fachmann
auf dem Gebtete des Holzhandels und der Holzindustrie,
Ingenieur I. Marche t, Professor an der Hochschule
für Bodenkultur in Wien, einen „Rauheitsmeffer" für
Schnittware konstruiert, welcher die Unebenheiten der
Schnittfläche (in einer bestimmten linearen Erstreckung)
unter zwanzigfacher Vergrößerung (Verzerrung) mittels
Diagrammes, bezw. Selbstschreibeapparates vollständig
zuverlässig widergibt, so daß aus diesem „Autogramm"
durch einfache Zirkelabgreifung und Rechnung auch die

verschiedenen Rauhigkettsstärken bei verschiedener Zuschie-
bung (Vorschub), verschiedener Zahnform, verschiedener
Materialgüte und verschiedener Holzart in Verhältnis-
zahlen (Rauheitskoeffiztenten) ausgedrückt werden können.
Der Apparat kontrolliert also, kurz gesagt, automatisch
die Güte des Schnittes.

Seine Konstruktion" ist ebenso sinnreich wie einfach:
Auf einem 1 w langen Geleise mit (ei förmigen Schienen
und 65 wm Spurwette gleitet ein Wagen, der am einen
Ende einen federnden Fahrstift trägt, dessen unteres,
stumpfes Ende durch die Feder auf die zu prüfende
Schnittfläche niedergedrückt wird. Die beim Übersahren
letzterer entstehenden Auf» und Abbewegungen des Stiftes
werden mittels eines Doppelhebels auf einen an letzterem
endigenden Schieber übertragen, der fie in 20facher Ver-
größerung auf ein starkes Millimeterpapter abzeichnet,
welches auf einer, neben dem Geleise stehenden, 7 om
hohen Mefsingtafel aufgespannt ist.

Soll z. B. ein Brett auf seinen Rauheitsgrad zwecks
nachfolgender Hobelung untersucht werden, so wird der
Apparat an dessen rauhester Stelle parallel zur Längs-
achse aufgesetzt und gegen die Schnittrichtung linear ge-
führt (gefahren). Im Diagramm des Schiebers werden
sich teils Erhöhungen, teils Vertiefungen ergeben, deren
Verbindung miteinander in unmittelbarer Aufeinander-
folge durch gerade Linien die Rauheit der untersuchten
Stelle in der erwähnten Vergrößerung augenfällig und
einwandfrei wtedersptegelt. (Von der Zuverlässigkeit der
Wiedergabe kann man sich durch wiederholtes Ab-
fahren der gleichen Linie überzeugen).

Schneidet man nun das Diagramm durch eine der Brett-
oberfläche entsprechende gerade Mittellinie der Länge nach
in zwei Teile, so erhält man durch Addition der verti-
kalen, über und unter derselben befindlichen Ausschlags-
koten (z. B. mittels Additionszirkels) eine Summe, welche
durch die Anzahl der Ausschläge dividiert und unter
Berücksichtigung des Verzerrungsmaßstabes in Prozenten
der abgefahrenen Längenstrecke (z. B. 166 mm) die mitt»
lere Brettrauheit ergibt.

Der Rauhettskoesfizient ist je nach dem Vorschub ver-
schieden und steigert sich mit Zunahme desselben. Will
der Käufer die Ware von einer bestimmten Schönheit,
bezw. Glätte des Schnittes, so kann mit dem Rauhetts-
messer für bestimmte Holzqualität und Zahnform der
Vorschub und die Laufzeit der Blätter bestimmt werden,
welche noch eine zulässige Rauheit ergeben; es ist ohne
weiteres klar, daß aus diese Weise manche Streitigkeiten
bei der Übernahme vermieden werden können.

LWàiè'-

Durch Anwendung dieses Rauheitsmessers läßt sich

aber auch die günstigste Zahnform und jenes Sägeblatt
ermitteln, welches die Schneidefähigkett am besten und

längsten beibehält. Er zeigt auch das sogenannte „Ver-
laufen" der Blätter an, da sich in solchem Falle die

Höhenlage des Diagrammes stellenweise ändert.
Jng. I. P—y.

Ueber bieHaWW des Iiensthem.
Wenn ein Angestellter in Ausübung seiner dienstlichen

Obliegenheiten einem Dritten einen Schaden zufügt, so

haftet bekanntlich für diesen Schaden grundsätzlich der

Dienstherr. Der Dienstherr kann sich allerdings unter

gewissen Bedingungen von der Haftpflicht befreien. Die

Regelung findet sich in Art. 55 des Schweizerischen Ob-

ltgationenrechtes, welcher folgenden Wortlaut hat:
„Der Geschäftsherr haftet für den Schaden, den seine

Angestellten oder Arbeiter in Ausübung ihrer dienstlichen
oder geschäftlichen Verrichtungen verursacht haben, wenn

er nicht nachweist, daß er alle nach den Umständen ge>

botene Sorgfalt angewendet habe, um einen Schaden
dieser Art zu verhüten, oder daß der Schaden auch bei

Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.
Der Geschäftsherr kann auf Denjenigen, der den

Schaden gestiftet hat, insoweit Rückgriff nehmen, als

dieser selbst schadenersatzpflichtig (41 ll, 97kk) ist."
Demnach kann sich der Geschäftsherr von der Haft-

Pflicht befreien, wenn er nachweist, daß er alle nach den

Umständen gebotene Sorgfalt angewendet habe, um einen

Schaden zu verhüten. Die Praxis hat diese Bestimmung
w einer, für den Dienstherrn sehr strengen Weise tnter-

pretiert.
Demnach muß der Dienstherr jeweilen nachweisen,

daß er sowohl ki der Auswahl des Angestellten sorg-

fältig zu Werke ging, wie auch, daß er in der Jnstruk-
tion über seine Pflichten den Angestellten in wettgehen-
der Weise aufklärte.

Wenn einer demnach einen Lastwagenchauffeur an-

stellt, so muß er sich vor der Anstellung über dessen

Qualifikation genau unterrichten. Der Dienstherr muß

den Manu aber auch über die Art und Weise, wie er

seine Pflichten zu erfüllen habe, genau unterweisen.
Ein Fall der Praxis wird die Sache am besten illu-

filteren. Vor einem kant. Obergericht spielte sich vor

kurzem folgender Fall ab:
An einem heißen Nachmittage Hatte der Lastwagen

chauffeur eines Sägereibesitzers eine Fuhr Bauholz nach

einem etwa 12 km von der Sägerei sich befindlichen

Bauplatz zu führen. Im Laufe des Nachmittags fuhr
der Chauffeur vom Sägeplatz ab. Nachdem auf dem

Werkplatz die Ware abgeladen war, begab sich der

Chauffeur zu einem, offenbar etwas zu ausgedehnten

Zvieri. Um 5 Uhr nachmittags begab er sich wieder auf

die Heimreise. Dabei stand er offensichtlich etwas unter

Alkoholwirkung.
Auf der Heimfahrt kam er an einer ziemlich steile»

Böschung vorbei, die an einer Kurve gelegen war und

woselbst sich in jenem Moment einige Kinder aufhielten

Offenbar hatte der Mann die Kurve mit der Böschung

nicht bemerkt; vielleicht war er auch für einige Sekunden

eingenickt, kurz, der Chauffeur fuhr mit dem schweren

Lastwagen über die Böschung. Der Wagen stürzte h>w

unter und fiel mitten in die sich dort befindenden Kinder

hinein. Ein Kind, ein 12jähriger Knabe, wurde sofort

getötet. Einem zehnjährigen Mädchen wurde ein Ober

schenket zertrümmert. Der Chauffeur kam mit dem

Schrecken davon.
Nun gelangten die Eltern der verunfallten Kinder
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